
Mitgliederbeiträge «Leger» 2027

a) Auf der Basis der SUVA LS DE-CH ohne BS/BL

b) Auf der Basis der SUVA LS M45 für TI und BS/BL

Antrag Zentralvorstand

Beibehaltung der geltenden Berechnungssätze für die Kommissionen für das Jahr 2027
(unverändert seit 2017)



Mitgliederbeiträge «Leger» 2027

a) Auf der Basis der SUVA LS DE-CH ohne BS/BL

b) Auf der Basis der SUVA LS M45 für TI und BS/BL



Mitgliederbeiträge «Leger» 2027

a) Berechnungsgrundlage der Temporär Löhne

Anträge Zentralvorstand

● Erfassung der Temporär-Löhne des Jahres 2025
bei Betrieben mit Temporär-Personal

● Deckelung der Mitgliederbeiträge verbleibt bei
CHF 12’500.- (exkl. Sektionsbeiträge + MWST), egal ob basierend auf SUVA 
Lohnsumme (LS) oder Temporär LS



Mitgliederbeiträge «Handel» 2027

a) Reine Händler die importieren

Die Abstufung der Mitgliederbeiträge ist wie folgt definiert:

Zur Berechnung zählen nur Platten-Ausstellungen in den Sektionen 
(exkl. FeRC).

Beispiel

Handelsmitglied mit 7 Ausstellungen:

CHF 13’000 + 6 * CHF 1’600 = CHF 22’600



Mitgliederbeiträge «Handel» 2027

b) Betriebe die verlegen und importieren

Als Mischbetriebe gelten auch Unternehmen mit Konzernstrukturen, also wenn der 
Handelsbetrieb rechtlich eine «getrennte» Unternehmung ist.

Die Mischbetriebsmitgliedschaft Handel ist freiwillig, setzt aber die 
Legermitgliedschaft voraus.

Da die Unternehmen bereits als Legebetrieb Mitglied sind, ist der Ansatz für den 
Grundbeitrag tiefer und konstant. Sie entrichten für die 1. Ausstellung CHF 4’850. 
Jede weitere Ausstellung wird ebenfalls mit CHF 1’600 berechnet.

Beispiel

Mischbetriebsmitglied mit 2 Ausstellungen:

CHF 4’850 + 1 * CHF 1’600 = CHF 6’450


